
Mehr Rücksicht.
Mehr Spass.
Sportler teilen sich den See.

Verschiedene Sportarten sollen auf 
dem Vierwaldstättersee möglich blei-
ben. Damit Schil� estände besser ge-
schützt sowie die Fischerei nicht beein-
trächtig und die Uferanwohner weniger 
gestört werden, haben die Schiff fahrts-
ämter der Kantone Uri, Schwyz, Ob- und 
Nidwalden sowie Luzern mit Vertretern 
der Wakeboard-Sports freiwillige Rück-
sichtsregeln vereinbart.
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In der Zeit vor 9 Uhr 
morgens überlas-
sen Wakeboarder* 
den Vierwaldstät-

tersee den Fischern, Ruderern 
sowie anderen Seenutzern.

Wakeboarder* 
halten generell 500 
Meter Abstand zum 
Ufer. Mit einem 

Wakeboarder* im Schlepptau 
fahren die Zugboote in dieser 
Zeit möglichst direkt von ih-
rem Standplatz in die erlaubte 
Zone. Sie ziehen keine unnö-
tigen Kreise und vermeiden 
überfl üssigen Lärm.

* sowie alle, die einen vergleichbaren 
Sport ausüben, bei dem schwere 
Motorboote zur Wellenerzeugung 
eingesetzt werden.

1. 

2.

Freiwillige 
Regeln

Impressum:
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Uri
Verkehrsamt Kanton Schwyz
Verkehrssicherheitszentrum OW/NW
Strassenverkehrsamt des Kanton Luzern

Die 500-Meter-Sperrzone für 
Wakeboarder* gilt auf dem ge-
samten Vierwaldstättersee mit 
Ausnahme des Alpnachersees 
(separate Sonderregelung).

© 2013 JSD LU


